
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN 

Zwischen der 

unddem 

Personalüberleitungsvertrag 

Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Schwerin, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 

Personalrat der Stadtvenvaltung der Landeshauptstadt Schwerin, 
vertreten durch die Vorsitzende 

wird folgender Überleitungsvettrag, der zugleich eine Dienstvereinbanmg ist, sowie folgender Sozial

plan über den Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile geschlossen: 
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Präambel 

Der Gesellschafter der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS),die Landeshauptstadt Schwerin, hat be

schlossen, die Aufgaben der IT-Dienstleistungen der Tochtergesellschaften: Energieversorgung 

Schwerin GmbH & Co KG (EVS), Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS), Schweriner Abfallentsor
gungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS), Wolmungsgesellschaft Schwerin GmbH 

(WGS) und der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Schwerin in der SIS- GmbH zu konzentrieren. 

DieSIS- GmbH soll als lOO%ige Tochter der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) am 01.01.2006 
ihren Betrieb aufhehmen. Damit werden alle Aufgaben des Rechenzentnnnbetriebes (Systemadminist

ration), der Netzadministration und der betriebsübergreifenden IT -spezifischen Nutzerbetreuung von 

Standard-, Fach- und Querschnittssoftware bei den Gesellschaften tmd der Stadtvenvaltung der LH 
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Schwerin-dort einschließlich der Vervielfliltigung der Stadtverwaltung- im Rahmen von langfristigen 
Dienstleistungsverträgenmit den dort beschriebenen Dienstleistungsaufgaben zwischen den Gesell
schaften, der Stadt Schwerin und der SIS- GmbH als ,In-house-Vergabe' geregelt. Der Zweck der SIS
GmbH ist somit die Erbringung von IT-Dienstleistungen fiir die Gesellschaften und der Landeshaupt
stadt Schwerin. 

Die Vertragsparteien sind sich dariiber einig, dass mit der Übertragung der Aufgaben der IT
Dienstleistungen der Stadtvenvaltung auf die SIS-GmbH ein Betriebsübergang gemäß § 613 a BGB 
vorliegt. Mit dem Betriebsübergang gehenneben den beschriebenen Aufgabenbereichen auch das 
zugeordnete Personal der Stadtverwalttmg zum 01.01.2006 in die SIS- GmbH über. 

Die Übertragmrg von Aufgaben der IT-Dienstleisttmg auf die SIS- GmbH löst bei der Stadtverwal
ttmg Schwerin gemäß§ 70 (1) Ziff. 11 LPersVG M-V eine Auflösung bzw. eine Verlegung eines wes
endlichen Teils der Dienststelle Stadtverwalttmg aus. Um die mit dieser organisatorischen Verände
rung verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen und um den Betriebsüber
gang ftir die betroffenen Arbcitnehmerimren und Arbeitnelm>er sozialverträglich zu gestalten, wird 
dieser Überleitungsvmtrag, der zugleich eine Dienstvereinbarung ist, geschlossen, einschließlich eines 
Sozialplanes zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile. 

Die Vertragspartner anerkennen, dass der Betriebsrat der EVS einen gemeinsamen Betriebsrat mit der 
SIS- GmbH bildet. 

Den Vertragspartnern ist zudem bekamrt, dass zwischen den Gesellschaften mrd den Betriebsräten 
der Gesellschaften, die in der Präambel aufgezeigt sind, ein inhaltsgleicher Rahmen
Interessenausgleich I Sozialplan geschlossen wird. 

1. Teil: Überleitung 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Vereinba1U11g gilt ftir alle in der Anlage I aufgefiihrten Arbeitnelunerinnenrmd Arbeitnehmer der 
Stadtverwalttmg, die zum Zeitpmrkt des Betriebsüberganges (Stichtag, siehe § 4) ein Arbeitsverhältnis 
mit der Stadtverwaltung haben. Dies gilt auch fur Arbeitnelunerinnen und Arbeitnehmer in der Arbeits
phase der Altersteilzeit sowie ftir die Ausbildrmgsverhältnisse. Der Überleittmgsvertrag findet seine An

wendung auch ftir Mitarbeiter, die nach dem 01.01.2006 in die SIS-GmbH übergehen. 

§ 2 Zweck der Vereinbarung 

Durch den Abschluss dieser Vereinbanmg wird sichergestellt, dass den unter den Geltungsbereich dieser 
Vereinbarung fallenden Beschäftigten und Auszubildenden keine Nachteile entstehen und notwendige 
soziale Belange geregelt werden. Soweit whtschaftliche Nachteile entstehen, werden diese durch die 
nachfolgenden Regelungen weitestgehend ausgeglichen. 

2 



§ 3 Organisatorische Veränderung und Stellenbesetzung 

(I) DieSIS-GmbH übernimmt von den Gesellschaften und der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt 
Schwerin die übergegangenen tmd in den Dienstleishmgsverträgen beschriebene Aufgaben und fiihrt 
diese fort. 
Der Stellenbesetzungsplan sieht zum Stichtag 46 Vollzeitstellen vor. Es ist nicht beabsichtigt, die zu 
besetzenden Stellen der SIS-GmbH neu auszuschreiben. 

(2) Aus Griinden der Kontinuität werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den Aufgaben 
betraut, die sie auch bisher wahrgenommen haben tmd gemäß dem Organisationsplan (Anlage 2) den 
Aufgabenbereichen der SIS-GmbH zugeordnet. Nach dem Betriebsübergang wird die SIS-

§4 

GmbH das ihr zustehende Direktionsrecht schonend ausüben und den Betriebsrat der EVS bei allen 
personellen Angelegenheiten gem. BetrVG beteiligen. 

Stichtag 

Stichtag im Sinne dieser Vereinbarung ist der 01. Januar 2006. Zu diesem Tag gehen die in § 1 aufge
fiihrten Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse der Stadtvenvaltung auf die SIS- GmbH über. Sollten sich 
die Vorbereihmgs-tmd Planungsarbeiten verzögern, so kann der Stichtag im Sinne dieser Vereinba
rung auch der Tag sein, an dem die übertragenen arbeitstechnischen Zwecke von der SIS-GmbH aus
gefUhrt werden. In diesem Fall werden die betroffenen Beschäftigten bis spätestens zum 
0 I. Januar 2006 informiert. 

§ 5 Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband 

(1) Die SIS-GmbH wird Mitglied des Konununalen Arbeitgeberverbandes fiir Mecklenburg
Vorpommern und wendet den TVÜ-VKA, den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes TVöD und 
alle den TVöD ergänzenden Tarifverträge mit der Gewerkschaft ver.di mit beidseitiger 
Tarifbindung an. 

(2) Bei der Anwendung der neuen Entgeltordnung des TVöD wird der Betriebsrat gem. BCitrVG 
beteiligt. Dabei gelten insbesondere die in dem§ 7 gemachten Zusagen, wobei in Bezug 
auf Ausschlussfristen bezüglich der Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis § 37 Abs. 2 TVöD als 
vereinbart gilt. 

§ 6 Sicherung de1' Zusatzvers01·gung 

Die SIS-GmbH wird zum Stichtag Mitglied in der Ko!lllllunalen Zusatzversorgungskasse Mecklen
burg-Vorpo!lllllern (ZMV). Um die Zusatzversorgung und envorbene Anwartschaften fmtzufiihren, 
wird die ZMV-Versicherung im Abrechnungsverband I zugesichert. 

Erworbene Mitgliedschafren in der betrieblichen Altersversorgung (Entgeltumwandlungen) bleiben 
voll erhalten und werden fortgefiihrt. 

§ 7 Soziale Zusagen 

(1) Alle bestehenden Dienstvereinbarungen der Stadtverwalhmg gelten im Rahmen des 613a BGB in 



der SIS- GmbH fiir die übergehenden Mitarbeiter kollektivrechtlich weiter. Es ist Aufgabe der dortigen 

Betriebsparteien einheitliche kollektivrechtliche Regehmgen zu treffen. 

(2) Betriebsbedingte Beendigungskündigungen sind fiir die Laufzeit des Dienstleistungsvertrages der 

Gesellschaften mit der SIS-GmbH, mindestens für einen Zeitratun von 3 Jahren ab dem Stichtag 

ausgeschlossen. 

§ 8 Beschäftigungssicherung 

Die SIS-GmbH wird die von der Stadtverwaltung tmd von den Gesellschaften übernommenen Attfga

ben zur Beschäftigungssichenmg in erster Linie mit eigenem Personal durchfiihren und verfolgt dabei 

gmndsätzlich das Ziel: "Eigenleistung vor Fremdleistung", soweit dies wirtschaftlich (Kosten, Investi

tionen) und strategisch (Qualit'it, Liefertennin, Flexibilität) vertretbar ist. 

§ 9 Ausbildung 

Die Ausbildung wird zuktiuftig bei der EVS im Ausbildungsverbund fiir die GmbH durchgefiilut. 

§ 10 Beschäftigungszeit 

Die bisher envorbenen und anerkannten Beschäftigungs- tmd Dienstzeiten bei der Stadtvenvaltung 

der Landeshauptstadt Schwerin und daraus resultierende Ansprüche werden von der SIS- GmbH aner

kannt und fmtgefiihrt. 

§ 11 Qualifiziemngsmaßnahmen 

Alle Beschäftigten, deren Aufgabengebiet sich aufgmnd des Betriebsüberganges verändert, haben 

Anspmch auf eine angemessene Einarbeitung aufKosten des Arbeitgebers. Die Betriebspartner kön

nen in Einzelfallen längere Einarbeitungszeiten vereinbaren. 

Die vertragsschließenden Parteien sind sich datiiber eitrig, dass alle vor dem 01.01.06 bei der Stadt

verwaltmrg Schwerin begonnenen Weiterbildungsmaßnahmen aufKosten der Stadtvenvaltung weiter

gefuhrt und abgeschlossen werden dürfen. 

§ 12 Gemeinsamer Betriebsrat 

Um eine wit·ksame und zweckmäßige Interessenvertretmrg der bei der SIS- GmbH beschäftigten Ar

heitnehmeritmen und Arbeitnelnner zu gewährleisten, wird ein gemeitrsamer Betriebsrat von EVS und 

SIS- GmbH gebildet. (Näheres regelt ein gesonderter TarifVertrag gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG) Der 

z. Zt. bestehende Betriebsrat bei der EVS ninunt bis zur Durchfiiln·ung der turnusmäßigen Betriebs

ratswahl entsprechend § 2la Abs. 2 BetrVG fiir die Gesellschaften das Übergangsmandat ab dem 

01.01.06 wahr, um eine betriebsratslose Zeit bei der SIS- GmbH auszuschließen. 

§ 13 Interner Stellenmarkt 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der SIS- GmbH nehmen am internen Stellenmarkt bei der 

Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Schwerin und den Gesellschaften des SWS-Konzerns mrd der 

anderen städtischen Gesellschaften teil. 



Teil2: Vereinbarung über den Ansgleich der durch den Betriebsübergang entstehenden wirt
schaftlichen Nachteile 

§ 14 Besitzstands- und Arbeitsplatzsicherung 

Sollten sich Andemngen beim Gesellschafter der SIS- GmbH ergeben so gelten alle in dieser Verein

bamng gemachten Zusagen unverändett weiter. 

§ 15 Rücld<ehrrecht bei Insolvenz 

Mit der Eröffuung des Insolvenzverfahrens oder ilirer Ablehnung mangels Masse über das Vermögen 

der SIS-GmbH entsteht fiir alle übergegangenen Beschäftigten ein Rückkehrrecht zur Stadtverwaltung. 

Dieses Rückkehrrecht gilt unbefristet und beinhaltet, dass dem betreffenden Beschäftigten bei der 
Stadtverwaltung ein gleichwertiger Arbeitsplatz zn den in der SIS-GmbH geltenden Bedingnngen 

angeboten werden muss. 

§ 16 Gesamtzusage 

Alle Ansprüche aus dieser Vereinbarung gelten zugleich als rechtsverbindliche Gesamtzusage gegen
über den Beschäftigten. 

§ 17 Inkrafttreteu und Gültigkeit 

(I) Diese Vereinbanmg tritt mit der Unterzeichnlmg in Kraft. 

(2) Die Parteien verpflichten sich, die vorstehende Vereinbanmg durchzufiihren. Dies gilt auch fiir die 

SIS-GmbH, die dieser Vereinbanmg mit dem Betriebsübergang gem. § 613 a BGB vollumfänglich 
beitritt. 

Für die 

Stadtvenvalhmg der 

Landeshauptstadt S 

ß- ~ t/ ;,/ _s;iA''"""' 
Der Oberbürgermeister 

Für die 
Geschä fiihri;;;;? der 

SIS•G bH ,. ~ ,...-----· 

Für den Personalrat der 
Stadtvenvalnmg der 

Landeshauptstadt Schwerin 

Die Vorsitzende 

Schwerin, den .~?·.~.~.' ...... 2005 
Anlagen: 

Anlage I: Liste der übergehenden Arbeitnehmerimten und Arbeitnehmer und Auszubildenden 

Anlage 2: Organisationsplan 
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Übergehende Mitarbeiterlinnen und nuszubildende der Stadtverwaltung zur ~IS GmbH 

lfd. Nr. Mitarbeiter Stundenzahl Funktion 

1 Ackermann Silvia 36/40 Abteilungsleiterin 

2 Dau Carmen 35/40 Sachbarbeiterin 
I 3 Frank Dorit 36/40 Sachbearbeiter Internet 

4 Erdmann Andreas 36/40 Sachbearbeiter I 

5 Hagen Elke 36/40 Sachbearbeiterin 
6 Heinze Karin 36/40 Sachbearbeiterin 
7 Seifert Andre 36/40 Sachbearbeiter 

8 Pohl Ute 36/40 Sachgebietsleiterin 
9 Hersei Rüdiger 36/40 Sachbearbeiter 
10 Wendorf Jörg 36/40 Sachbearbeiter 
11 Wöllmer Marlis 35/35 Sachbearbeiterin 
12 Kolodzik Herber! 36/40 Sachbearbeiter 
13 Prosch Marion 36/40 Operator 
14 Herlimann Sieglinde 36/40 MA Vervielfältigung 
15 Thomas Matthias 36/40 MA Vervielfältigung 
16 Amtsberg Beate 36/40 MA Vervielfältigung 

Babinsky Andreas 40/40 Auszubildender 2.Lj. 
Fachinformatiker f. System-

integration 

- ~ '>. 
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SIS - Personalkonzept (Stand: 10.11.2005) 

1.0 ··- 2.0 -·- 1.0 

Service-Manager 
Geschäftsführung 

Sekretariat 
Frau Ackermann - r- n.n 

Datenschutz 
Herr Dr. Kühne 

Datensicherheit 
n.n. 

n.n 

I 8,0 I 8,0 21,0 I 3,0 I 3,0 

Infrastruktur-Dienste Benutzerservice Anwendungsbetreuung 
Vervielfältigung 

Personalabrechnung 
Kuvertierung 

Frau Pohl Herr Erdmann Herr Cords Frau Herlimann Herr Oehlert .. -- -· ---

I (Herr Schön) Gestellung durch 
Herr Seifert, A. 

Herr Hersei I Frau Dau I I Frau Amtsberg 
Herr Wendort 

Stadt 
Frau Heinze HerrThemas I I I Stadt 

Herr Kolodzik 
Frau Hagen 

Frau Frank 
Frau Wöllmer 

Frau Prosch 

Herr Romba 
Frau Kärst 

Frau Liebhoff 
Herr Voegelke 

Herr Schneider 
Frau Sehröder 

Frau Hörbe 
Herr Hommel 

Frau Steinhagen I I Frau Gielow I EVS 
Herr Seifert, J. 

Frau Annecke 
Frau Reimer Frau Schmidt 

Herr Fröhlich Frau Rohatzsch 
Herr Luckmann 

Herr Kresin 
Herr Becker 

Herr Tess I I Herr Köhler 

FrauTepp _j 
I I 

WGS 

Frau Umland Frau Wißuwa NVS 
Frau Lutat SAS 

5,0 

1 Lehrling (1. Lehrjahr} 
2 Lehrlinge (2. Lehrjahr) 1 Jungfacharbeiter 
1 Lehrling (3. Lehrjahr) 




